
Gesuchsteller Verein/Institution

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Ort/Datum/Unterschrift …………………………………………………………..

Anlass

Datum: von: bis:

Datum: von: bis: Uhr

Uhr

Datum: von: bis: Uhr

Ort des Anlasses:

Max. Anzahl Personen/Plätze (wichtig für Tarif!):

Musikalische Unterhaltung: (Band / Disco):

Gesuch um Bewilligung für:

Gelegenheitswirtschaftsbewilligung

Freinachtbewilligung in der Nacht

vom auf bis Uhr

vom auf bis Uhr

Tombola mit   Losen Lospreis CHF 

Lottomatch Bruttoumsatz ca. CHF
(zutreffendes ankreuzen)

Die Bewilligung für Tombola und Lottomatch erfolgt durch das Pass- und Patentbüro, Mühlegasse 14, 
4410 Liestal. Die Weiterleitung allfälliger Gesuche erfolgt durch uns.

Gelegenheitswirtschaftsbewilligung:
Die entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss an Ort und Stelle ist bewilligungspflichtig.

Freinachtbewilligung: Der/Die Bewilligungsinhaber/in ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass durch den 
Betrieb und ihre Gäste die Nachbarschaft, insbesondere während der Nachtruhe ab 22.00 Uhr, nicht 
gestört oder belästigt wird.
Ortsmuseum Trotte und Schwimmbad: Für die Räumlichkeiten in der Trotte und für das Schwimmbad wird keine 
Freinachtbewilligung erteilt. 
Nutzen Sie auch unseren Veranstaltungskalender auf www.arlesheim.ch um Ihren Anlass zu publizieren!
Dieses Gesuch ist spätestens 2 Wochen vor dem Anlass einzureichen. 
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